


 

2 
 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Sedimenten der Kißlegg-Subformation und der Illmensee-
Formation. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter bodenkundlicher Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein bodenkundliches Gutachten vorliegt, liegen 
die darin getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros. 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Parabraunerden aus Schmelzwasserschottern und von Para-
braunerden aus sandig-kiesigen Moränensedimenten. Im Norden des Plangebietes treten 
in Muldenlage Gleye und Kolluvium-Gleye aus Abschwemmmassen über Schwemm-
sedimenten auf. 
 
Generell der Hinweis, dass nach § 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz 
(LBodSchAG) bei geplanten Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht baulich veränderte 
oder unbebaute Flächen von mehr als 0,5 Hektar einwirken werden, ein Bodenschutzkon-
zept zur Gewährleistung des sparsamen, schonenden und haushälterischen Umgangs mit 
dem Boden im Rahmen der weiteren Vorhabenplanung bzw. -durchführung zu erstellen 
ist. Eine Erstellung des Bodenschutzkonzepts nach DIN 19639 wird dringend empfohlen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Die Plangebiet liegt am Rande eines prognostizierten Kies- und Sandvorkommens (mit  
der Vorkommensnr. L 8124/L 8126-71, Bearbeitungsstand: April 2002). Es ist in der vom 
LGRB landesweit digital erstellten Karte der mineralischen Rohstoffe von Baden-Württem-
berg 1 : 50 000 (KMR 50) dargestellt. Die dort veröffentlichten oberflächennahen Steine-
Erden-Rohstoffvorkommen werden nach landesweit einheitlichen Kriterien abgegrenzt und 
bewertet. In der dazugehörigen Vorkommensbeschreibung werden die rohstoffgeologi-
schen Gegebenheiten erläutert. 
 
Die Rohstoffvorkommen und die dazugehörigen Vorkommensbeschreibungen können 
über den LGRB-Geodatendienst (LGRB-Kartenviewer, http://maps.lgrb-
bw.de/?view=lgrb_kmr) visualisiert werden [Themen: „Rohstoffgeologie/Karte der minerali-
schen Rohstoffe 1 : 50 000 (KMR 50)/KMR 50: Rohstoffvorkommen“; Aufruf der Vorkom-
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
„TöB“ und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung von Geologiedaten  

Für geologische Untersuchungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz 
(GeolDG) beim LGRB. Weitere Informationen hierzu stehen Ihnen unter https://www.lgrb-
bw.de/geologiedaten/index_html?lang=1 zur Verfügung. 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr- bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: https://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: https://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: https://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: https://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (https://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB – Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung – haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht. Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2022_06_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

 

 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 

 



mailto:stadtplanung@bad-waldsee.de
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Mit der geplanten Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung des vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes der Stadt Bad Waldsee soll auf einer Land- und 
Forstwirtschaftlichen Fläche ein Gebiet für eine „Freiflächen-Photovoltaikanlage“ im 
Umfang von ca. 7,42 ausgewiesen werden.  

Laut Landesentwicklungsplan gehört die Stadt Bad Waldsee zum ländlichen Raum im 
engeren Sinne. Mit einem Waldanteil von 28,4% weist sie im landesweiten Vergleich 
ein deutlich unterdurchschnittliches Bewaldungsprozent auf (Landesdurchschnitt 37,8 
%). Die Waldbestände setzen sich überwiegend aus Nadelbeständen und teilweise 
beigemischen Laubhölzern unterschiedlichen Alters und Höhe zusammen.  

 
b. Wald gem. § 2 LWaldG, der im Flächennutzungsplan mit einer anderen Nutzungsart 
(„Freiflächen-Photovoltaikanlage“) dargestellt wird  
 

Wenn für tatsächlich vorhandene Waldflächen (hier: Neuaufforstungsfläche) in einem 
Bauleitplan eine andere Nutzungsart (hier: „Freiflächen-Photovoltaikanlage“) darge-
stellt werden soll, ist nach § 10 LWaldG die Zustimmung der höheren Forstbehörde 
bzw. eine sogenannte Umwandlungserklärung erforderlich. Diese ist als „sonstige 
Rechtsvorschrift“ im Sinne von § 6 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 BauGB anzusehen. Somit 
kann die geplante Änderung des Bebauungsplanes erst rechtskräftig werden, wenn 
nach Durchführung eines förmlichen forstrechtlichen Verfahrens nach § 10 i. V. m. § 9 
LWaldG die Umwandlungserklärung vorliegt. Das diesbezügliche Verfahren wird von 
der höheren Forstbehörde nur auf Antrag eingeleitet.  
An dieser Stelle weisen wir bereits darauf hin, dass im vorliegenden Fall keine Wald-
umwandlungsgenehmigung in Aussicht gestellt werden kann, da die hierfür maßgebli-
chen materiell-rechtlichen Genehmigungsvoraussetzungen nicht gegeben sind. 
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Vor diesem Hintergrund ist die tatsächlich vorhandene Waldfläche (hier: Neuauffors-
tungsfläche), von einer Überplanung in eine „andere Nutzungsart“ (hier: Freiflächen-
Photovoltaikanlage) auszusparen bzw. vollständig aus der Bebauungsplanabgrenzung 
herauszunehmen 
 
c. Waldabstand  
 

Aus den vorliegenden Planunterlagen geht darüber hinaus hervor, dass bisher kein 
Waldabstand zu den angrenzenden Waldflächen auf den Flurstücken Nr. 582, 585 und 
587 berücksichtigt wurde. Seitens der höheren Forstbehörde wird betont, dass PV-An-
lagen zwar nicht unter die gesetzliche Waldabstandsvorschrift des § 4 Abs. 3 LBO fal-
len, jedoch können sie in unmittelbarer Nähe zum Wald kurz-/mittelfristig u. a. erhebli-
che Gefahrensituationen und Konflikte verursachen.  
Gerade durch den Klimawandel wird mit einer weiteren Zunahme der Intensität von 
Extremwetterereignissen (u. a. Dürren und Stürmen) gerechnet. Diese können einen 
erheblichen Einfluss auf Wälder haben. Das Risiko von Sturmwurf/-bruch, aber auch 
Herabfallen einzelner, auch starker, Äste wird aller Voraussicht nach erheblich zuneh-
men – und zwar unabhängig von der Himmelsrichtung. Im Umkehrschluss erhöht sich 
zugleich auch die Gefahr einer Beschädigung von PV-Anlagen (inkl. Zäunung) im Ein-
flussbereich (< 30 m) von Waldbeständen.  

Abbildung 1:vorausstl. Geltungsbereich BPlan „Solarpark 
Sankt Johannes 

Abbildung 2:gelb hinterlegt, Wald i.S.v § 2 LWaldG wird 
in Teilen für die Freiflächenphotovoltaikanlage überplant 
(lt.ufB Ravensburg) 





https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/8-01F.pdf
https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/_DocumentLibraries/DSE/8-01F.pdf
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1. Belange der Raumordnung / Bauleitplanung 

 

Raumordnung 

Flächennutzungsplan und Bebauungsplan: 

Das Plangebiet liegt in einem Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen 

im Entwurf zur Fortschreibung des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben. Dies ist 

im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Vgl. hierzu auch die Stellungnahme 

des Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben vom 25.05.2023. 

 

Bauleitplanung 

Flächennutzungsplan: 

Zur Verwirklichung des Vorhabens ist im FNP die Darstellung einer Sonderbaufläche 

mit der entsprechenden Zweckbestimmung erforderlich. Laut den vorgelegten Unter-

lagen handelt es sich mit vorliegender Beteiligung bereits auch um die frühzeitige Be-

teiligung im FNP-Verfahren (Parallelverfahren). Es ist jedoch noch kein Planände-

rungsentwurf und kein Begründungsentwurf vorhanden. 

 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan: 

Außer o.g. Hinweis unter „Raumordnung“ bestehen keine weiteren Anregungen zum 
momentanen Stand des Verfahrens. 

 

 

2. Belange der Landwirtschaft 

 

Durch das Vorhaben werden ca. 7 ha besonders landbauwürdige Flächen (Vorrang-

flur II) umgewidmet und hierdurch, mindestens für die Dauer der Sondernutzung, der 

produktiven Landwirtschaft entzogen, so dass landwirtschaftliche Belange betroffen 

sind. Gegenüber der Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen zu Freiflächen-PV-An-

lagen bestehen aus landwirtschaftlich fachlicher Sicht grundsätzliche Bedenken. 

 

Aus regional übergeordneter landwirtschaftlich fachlicher Sicht wiegen diese Beden-

ken umso schwerer, wenn dies in Regionen erfolgt, in denen bereits eine besondere 

Konkurrenz um landwirtschaftliche Flächen besteht. Diese erhöhte Flächenkonkur-

renz ist insbesondere dann anzunehmen, wenn in der jeweiligen Region ein deutlich 

überdurchschnittlicher Viehbesatz sowie eine große Anzahl von Biogasanlagen vor-

handen ist. Die Gemeinde Bad Waldsee wies bereits 2016 einen Viehbesatz auf, wel-
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cher mehr als doppelt so hoch lag wie der Landesdurchschnitt, wobei davon auszuge-

hen ist, dass aufgrund anhaltender Investitionen der Tierbesatz im Raum heute noch 

etwas höher liegen dürfte. Zudem weist der Landkreis Ravensburg die höchste An-

zahl Biogasanlagen in Baden-Württemberg auf, so dass die Flächenknappheit in den 

viehstarken Gemeinden des Landkreises Ravensburg besonders ausgeprägt, und 

landesweit vermutlich einzigartig ist. Diese Konkurrenz um landwirtschaftliche Flä-

chen wird durch eine anhaltende Siedlungsentwicklung (Wohnbaugebiete, Gewerbe-

gebiete, Straßenbau…) sowie veränderte Rahmenbedingungen hinsichtlich der land-

wirtschaftlichen Fachgesetze (z.B. Düngeverordnung) und gesellschaftlichen Anforde-

rungen noch verstärkt, so dass aus regional übergeordneter landwirtschaftlicher Sicht 

bei der Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen zu PV-Anlagen in diesen Regionen 

besondere Bedenken bestehen.  

 

Im Rahmen einer Abwägung sind landwirtschaftliche Belange ordnungsgemäß zu be-

rücksichtigen. 

 

 

3. Belange des Klimaschutzes 

 

Zu den Belangen des Klimaschutzes im Zusammenhang mit der Planung wird wie 

folgt Stellung genommen: 

 

(1) Nach § 1 Absatz 5 Baugesetzbuch sollen die Bauleitpläne insbesondere dazu bei-

tragen, den Klimaschutz und die Klimaanpassung zu fördern. Nach § 1a Absatz 5 

Baugesetzbuch soll bei der Aufstellung der Bauleitpläne den Erfordernissen des Kli-

maschutzes sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als 

auch durch solche, die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getra-

gen werden. 

 

(2) Unter Berücksichtigung der internationalen, europäischen und nationalen Klima-

schutzziele und -maßnahmen werden die Treibhausgasemissionen in Baden-Würt-

temberg gemäß § 10 Abs.1 Klimaschutz-und Klimawandelanpassungsgesetz Baden-

Württemberg (KlimaG BW) im Vergleich zu den Gesamtemissionen des Jahres 1990 

zur Erreichung der Netto-Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2040 schrittweise ver-

ringert. Nach § 10 Abs.1 S. 2 KlimaG BW erfolgt bis zum Jahr 2030 eine Minderung 

mindestens über den Zielwert 65 Prozent nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 des Bundes-

Klimaschutzgesetzes hinaus. 



mailto:StEWK@rpt.bwl.de












ERLÄUTERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE BAULEITPLANUNG   

BODENSCHUTZ 

Landratsamt Ravensburg – Bau- und Umweltamt – April 2022 
 

 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch (BauGB) der Boden als Belang 
des Umweltschutzes - auch im vereinfachten bzw. beschleunigten Verfahren nach §§ 13, 13 a, 13 b BauGB - 
zu berücksichtigen. Die Belange des Bodens sind sachgerecht abzuwägen und müssen ihren Niederschlag, in 
Begründung, Festsetzungen und Hinweisen und ggfs. zusätzlich im Umweltbericht zum Bauleitplan finden. 

Nach § 1 a Abs. 2 BauGB wird ein sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden gefordert. Im 
Sinne eines sparsamen Umgangs mit der nicht vermehrbaren Ressource Boden ist es notwendig, den 
Verbrauch von Böden quantitativ und qualitativ zu bilanzieren und auf Böden zu lenken, die eine möglichst 
geringe Leistungsfähigkeit aufweisen. Die Möglichkeiten der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 
Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sind zu nutzen. 

Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen (z.B. Filter für Staub und Schadstoffe, Wasserreinigung und 
Speicherung, Standort für Pflanzen, Hausgärten, Temperatur und Klima) sind möglichst zu vermeiden, 
unvermeidbare Beeinträchtigungen sind zu minimieren und auszugleichen (§ 1 a Abs. 3 BauGB). 
Insbesondere der Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung 
oder Vergeudung zu schützen. 

Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht nach § 7 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) sind Bodeneinwirkungen 
so weit wie möglich zu vermeiden oder zu vermindern. 

Flächennutzungsplanung 

Gemäß § 5 BauGB können verschiedene bodenrelevante Darstellungen im Flächennutzungsplan getroffen 
werden. Nach § 5 Abs. 2 Nr. 10 BauGB können durch die Darstellung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft planerisch vorbereitet werden. 

Insbesondere bei hochwertigen Böden sollen Alternativen geprüft werden. 

Bebauungsplanung 

Es wird empfohlen, folgende Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen: 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1 a BauGB). 

Vorschläge für weitere mögliche fachliche Hinweise: 

- Pflanzgebote können nur langfristig funktionieren, wenn ein entsprechender Boden als Grundlage 
vorhanden ist und bei der Herstellung dieser Bodenschichten die gängigen Vorgaben zum Umgang mit 
dem Boden (DIN 19639, DIN 19731 und DIN 18915–6-2018) beachtet werden. 

- Ausweisung von Flächen zur temporären Lagerung von Bodenmaterial/Mietenflächen (ggf. als 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 i.V.m. § 9 Abs. 2 BauGB). 

- Auf den nicht überbaubaren bzw. nicht überbauten Grundstücksflächen sind Bodenversiegelungen auf 
das notwendige Maß zu beschränken. Durch Baumaßnahmen verdichtete, nicht überbaubare Böden sind 
nach Beendigung der Baumaßnahmen durch geeignete Maßnahmen zu lockern. Aufschüttungen: 
Oberboden darf nicht überschüttet werden. 
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Es wird empfohlen, folgende Hinweise aufzunehmen: 

- Bei der Ausführung von Vorhaben ist auf einen fachgerechten und schonenden Umgang mit dem Boden 
zu achten, entsprechend der Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“. 
https://www.rv.de/site/LRA_RV_Responsive/get/params_E-305685187/18658595/Flyer-LK-
Bodenschutz.pdf   
Die DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbeiten“, DIN 19731 
(„Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“) und DIN 18915 („Vegetationstechnik im 
Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) sind bei der Bauausführung einzuhalten, 
https://www.beuth.de/de/norm/din  

- Soll bei einem Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche 
von mehr als 5000 m2 auf den Boden eingewirkt werden, hat der Vorhabenträger für die Planung und 
Ausführung des Vorhabens zur Gewährleistung eines sparsamen, schonenden und haushälterischen 
Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen (§ 2 Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und 
Altlastengesetz (LBodSchAG)). Inhalte des Bodenschutzkonzepts sind in der DIN 19639 aufgelistet. 

- Die Umsetzung des BSK ist bei Vorhaben mit einer Fläche von mehr als 10.000 m2 von einer fachkundigen 
bodenkundlichen Baubegleitung zu überwachen (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG). 

- Nach § 3 Abs. 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) soll bei der Ausweisung von Baugebieten 
und der Durchführung von Bauvorhaben ein Erdmassenausgleich angestrebt werden. Dies gilt in 
besonderem Maße in Gebieten mit erhöhten Schadstoffgehalten in Böden nach § 12 Abs. 10 Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV). Für nicht verwendbare Aushubmassen sollen 
entsprechende Entsorgungsmöglichkeiten eingeplant werden. Durch planerische Maßnahmen (z.B. 
Straßenführung, Tiefgaragen, Höhenlage Straße - Gebäude) sollte der Flächenverbrauch und der 
Bodenaushub reduziert werden. 

- Bei Vorhaben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 Bodenaushub ist ein 
Verwertungskonzept zu erstellen (§ 3 Abs. 4 LKreiWiG). 

- Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen sorgsamen und schonenden Umgang 
zu achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit anderen Bodenhorizonten zu vermeiden. Zu 
Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden abzutragen und bis zur Wiederverwertung in 
profilierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter folgenden Bodenhorizonte, also 
kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrundmaterial, sind ebenfalls beim Ausbau sauber 
voneinander zu trennen und getrennt zu lagern. Die Bodenmieten sind mit tiefwurzelnden 
Gründüngungspflanzen zu begrünen. Bei einer Wiederverwertung des Bodenmaterials vor Ort sind die 
Böden bei der Wiederherstellung von Grünflächen möglichst entsprechend ihrer ursprünglichen 
Schichtung und verdichtungsfrei einzubauen. 

- Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu 
verwerten oder zu entsorgen. 

- Überschüssiger Boden ist einer sinnvollen, möglichst hochwertigen Verwertung zuzuführen, bspw. 
Auftrag auf landwirtschaftlichen Flächen oder im Gartenbau. 

- Böden auf nicht überbauten Flächen, insbesondere künftige Grün- und Retentionsflächen sind während 
des Baubetriebs vor Beeinträchtigungen (Verdichtungen durch Überfahren, Missbrauch als Lagerfläche 
sowie Vernässung, Vermischung und Verunreinigung) durch Ausweisung und Abtrennung als Tabuflächen  

 



Landratsamt Ravensburg – Bau- und Umweltamt – April 2022 

 

 zu schützen. Ggf. eingetretene Beeinträchtigungen sind zu beseitigen, bspw. durch Tiefenlockerung und 
Ersteinsaat mit tiefwurzelnden Pflanzen. 

- Baustoffe, Bauabfälle und Betriebsstoffe sind so zu lagern, dass Stoffeinträge bzw. -vermischung mit 
Bodenmaterial ausgeschlossen werden.  

Hinweise zu Erschließungsmaßnahmen 

Nach § 2 Abs. 1 LBodSchAG haben öffentliche Planungsträger bei Planung und Ausführung eigener Vorhaben 
die Belange des Bodenschutzes in besonderem Maße zu berücksichtigen. 

Soll für ein Vorhaben auf einer nicht versiegelten, nicht baulich veränderten oder unbebauten Fläche von 
mehr als 5.000 m² auf den Boden eingewirkt werden, ist zur Gewährleistung eines sparsamen, schonenden 
und haushälterischen Umgangs mit dem Boden ein Bodenschutzkonzept (BSK) zu erstellen. Bei Vorhaben von 
mehr als 10.000 m2 Boden-Einwirkfläche kann die Bestellung einer fachkundigen, bodenkundlichen 
Baubegleitung verlangt werden (§ 2 Abs. 3 LBodSchAG).  

Bei zulassungsfreien Vorhaben ist das BSK sechs Wochen vor dem Beginn der Ausführung des Vorhabens der 
unteren Bodenschutzbehörde (Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt) vorzulegen.  

Nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG ist bei Vorhaben mit einem zu erwartenden Anfall von mehr als 500 m3 
Bodenaushub ein Verwertungskonzept zu erstellen ist. Die Synergieeffekte von Bodenschutz- und 
Verwertungskonzept sollten dabei genutzt werden. 

Die Inhalte eines Bodenschutzkonzepts (siehe DIN 19639) müssen bereits in der Ausschreibung berücksichtigt 
werden, um es effektiv und kostengünstig umsetzen zu können. Schon frühzeitig sollten die Möglichkeiten 
für eine hochwertige Verwertung des anfallenden, überschüssigen Ober- und Unterbodens geprüft werden. 
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Es ist jederzeit zu gewährleisten, dass durch Bau, Bestand und Betrieb der Photovoltaikanlage 
keinerlei negativen Auswirkungen auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs (z.B. 
Sichteinschränkungen der Triebfahrzeugführer durch z.B. Blendungen, Reflexionen) 
entstehen können und dass die Lärmemissionen des Schienenverkehrs nicht durch 
Reflektionseffekte erhöht werden. 
 
Die Deutsche Bahn AG sowie die auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen sind hinsichtlich Staubeinwirkungen durch den 
Eisenbahnbetrieb (z.B. Bremsabrieb) sowie durch Instandhaltungsmaßnahmen (z.B. 
Schleifrückstände beim Schienenschleifen) von allen Forderungen freizustellen. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Schäden und Beeinträchtigungen der 
Leistungsfähigkeit der Anlage (Schattenwurf usw.), die auf den Bahnbetrieb zurückzuführen 
sind, keine Ansprüche gegenüber der DB AG sowie bei den auf der Strecke verkehrenden 
Eisenbahnverkehrsunternehmen geltend gemacht werden können.  
 
„Alle Neuanpflanzungen im Nachbarbereich von Bahnanlagen, insbesondere Gleisen, 
müssen den Belangen der Sicherheit des Eisenbahnbetriebes entsprechen. 
Zu den Mindestpflanzabständen ist die DB Richtlinie (Ril) 882 „Handbuch 
Landschaftsplanung und Vegetationskontrolle“ zu beachten und über folgende 
Bestelladresse zu erwerben: 
DB Kommunikationstechnik GmbH, Medien- und Kommunikationsdienste, 
Informationslogistik, Kriegsstraße 136, 76133 Karlsruhe, Tel. 0721 / 938-5965, Fax 0721 / 
938-5509  
E-Mail: zrwd@deutschebahn.com 
Die gesamte Ril kann nur als Gesamtwerk bestellt werden. Der Großteil des Regelwerks 
beschäftigt sich mit verschiedenen Aspekten zu Bepflanzungen an Bahnstrecken. Die derzeit 
aktuellen Bestellkosten bitten wir bei der DB Kommunikationstechnik GmbH zu erfragen. 
 
Abstand und Art von Bepflanzungen müssen so gewählt werden, dass diese z. B. bei 
Windbruch nicht in die Gleisanlagen fallen können. Diese Abstände sind durch geeignete 
Maßnahmen Rückschnitt u. a.) ständig zu gewährleisten. Der Pflanzabstand zum 
Bahnbetriebsgelände ist entsprechend der Endwuchshöhe zu wählen. Soweit von 
bestehenden Anpflanzungen Beeinträchtigungen des Eisenbahnbetriebes und der 
Verkehrssicherheit ausgehen können, müssen diese entsprechend angepasst oder beseitigt 
werden. Bei Gefahr in Verzug behält sich die Deutsche Bahn das Recht vor, die Bepflanzung 
auf Kosten des Eigentümers zurückzuschneiden bzw. zu entfernen. Wir bitten deshalb, 
entsprechende Neuanpflanzungen in unmittelbarer Bahn Nähe von vornherein 
auszuschließen.“  
 
Bei Planung von Lichtzeichen und Beleuchtungsanlagen (z.B. Baustellenbeleuchtung, 
Parkplatzbeleuchtung, Leuchtwerbung aller Art etc.) in der Nähe der Gleise oder von 
Bahnübergängen etc. hat der Bauherr sicherzustellen, dass Blendungen der 
Triebfahrzeugführer ausgeschlossen sind und Verfälschungen, Überdeckungen und 
Vortäuschungen von Signalbildern nicht vorkommen. 
Sollte sich nach Inbetriebnahme der Reklameeinrichtung herausstellen, dass es doch zu 
Beeinträchtigungen der Signalsicht kommt, ist DB seitig mit einem Widerruf der Zustimmung 
bzw. mit Einschränkungen oder Abänderungen zu rechnen. 
 
Bei Planungen und Baumaßnahmen im Umfeld der Bahnlinie ist die Deutsche Bahn AG 
frühzeitig zu beteiligen, da hier bei der Bauausführung ggf. Bedingungen zur sicheren 
Durchführung des Bau- sowie Bahnbetriebes zu beachten sind. 
Dies gilt sowohl für eine Beteiligung als Angrenzer sowie im Rahmen einer Fachanhörung 
gemäß Landesbauordnung Baden-Württemberg als auch für genehmigungsfreie 
Bauvorhaben, bei denen die Beteiligung direkt durch den Bauherrn zu erfolgen hat. 






